
Aktienerwerbsrechte und 
Karenzentschädigung
Moderne Vergütungssysteme sehen neben einer klassischen Festvergütung auch 

bei Angestellten zunehmend gewichtigere treue-, leistungs- oder erfolgsbezogene 

Komponenten vor. Insbesondere in Konzernen aus dem US-amerikanischen Raum 

gehören dazu oft auch beschränkte Aktienerwerbsrechte (restricted stock units, RSUs).

Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis Rechtsfragen zu sol-
chen RSUs auch die deutschen Gerichte erreichen. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hatte sich in einer Entscheidung 
vom 25. August 2022 – 8 AZR 453/21 mit der Frage zu befas-
sen, ob RSUs bei der Bemessung der Mindestkarenzentschä-
digung im Rahmen eines nachvertraglichen Wettbewerbs-
verbots zu berücksichtigen sind, wenn sie von einer auslän-
dischen Konzernobergesellschaft gewährt werden, nicht von 
der konzernzugehörigen deutschen Vertragsarbeitgeberin. 
Das wurde vom Bundesarbeitsgericht für den Regelfall ver-
neint.

Vertragsmäßige Leistungen
Gemäß § 74 Abs. 2 HGB ist ein vereinbartes nachvertragli-
ches Wettbewerbsverbot nur verbindlich, wenn sich der Ar-
beitgeber verpflichtet, für die Dauer des Verbots eine Ent-
schädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des Verbots mindes-
tens die Hälfte der vom Arbeitnehmer zuletzt bezogenen 
vertragsmäßigen Leistungen erreicht. 

Nach Auffassung des BAG ist eine Leistung dann als ver-
tragsmäßig anzusehen, wenn sie auf dem Austauschcharak-
ter des Arbeitsvertrags beruht und als Vergütung für die ge-
leistete Arbeit erbracht wird. Ausgangspunkt für die Bestim-
mung der vertragsmäßigen Leistungen sei demnach alles, 
was der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber als Gegen-
leistung für seine Arbeitsleistung erhalten habe. Die Leistung 
müsse ihren Ursprung im Arbeitsverhältnis der Parteien ha-
ben und der Vertragsarbeitgeber müsse sie zur Erfüllung sei-
ner Verpflichtungen aufgrund des Arbeitsvertrags erbracht 
haben. Deshalb seien Leistungen aus Vereinbarungen über 
die Gewährung von RSUs, die nicht mit dem Vertragsarbeit-
geber, sondern einer Obergesellschaft geschlossen würden, 
grundsätzlich nicht Teil der vertragsmäßigen Leistungen. 
Das ergebe eine – sehr ausführlich begründete – Auslegung 

des § 74 Abs. 2 HGB. In dem Konstrukt der Gewährung von 
RSUs durch eine außerhalb des Arbeitsvertragsverhältnisses 
stehende Obergesellschaft liege im Allgemeinen auch keine 
Umgehung des zwingenden § 74 Abs. 2 HGB.

Wichtig: Bei dieser Auslegung der Norm bleibe es auch 
dann, wenn sich das nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
nicht nur auf den Geschäftsbereich des Vertragsarbeitgebers 
beschränke, sondern sich auf den des gesamten Konzerns er-
strecke.

Ausnahme eigene Mitverpflichtung
Etwas anderes könne – so das BAG – allenfalls dann ange-
nommen werden, wenn der Vertragsarbeitgeber im Hinblick 
auf die von der Obergesellschaft erbrachten Leistungen aus-
drücklich oder konkludent eine eigene (Mit-)Verpflichtung 
eingegangen sei. Daran fehle es aber regelmäßig, wenn der 
Arbeitnehmer einen eigenen, rechtlich selbstständigen Ver-
trag über die Gewährung von RSUs nur mit der Konzern-
obergesellschaft abgeschlossen habe. Eine rechtliche Ver-
pflichtung oder tatsächliche Vermutung für eine solche 
(Mit-)Verpflichtung bestehe nicht, sie könne sich allenfalls 
aus den Einzelfallumständen ergeben. ■
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